WSAGR – EMPFEHLUNGEN – 4. GIPFEL DER GROSSREGION – 2000 – VORSITZ RHEINLAND-PFALZ

AG 3 „ABBAU ADMNISTRATIVER HEMMNISSE“


Resolution der Arbeitsgruppe 3 des WSA der Großregion

Den Beschlüssen des Gipfels von Manderen vom 22. Oktober 1997 zufolge wurde die Arbeitsgruppe Nr. 3 beauftragt, Ihre Arbeit fortzusetzen. Diesbezügliche Sitzungen fanden am 9. Januar, 16. März, 11. Mai und 2. Juli 1998 statt. 

BESCHLUSS

Nachdem festgestellt wurde, 

- daß es wichtig ist, den Unternehmen und Arbeitnehmern der Großregion die Information über die bestehenden administrative Hemmnisse zu erleichtern, wurde ein vorläufiges Verzeichnis der Einrichtungen und Institutionen erstellt, die bereit sind, diese Aufgabe zu übernehmen (siehe Anlage); 

- daß es für die Verwaltungsinstanzen und die im sozialen und wirtschaftlichen Bereich wirkenden Kräfte der Großregion notwendig ist, sich kontinuierlich abzusprechen, um die aus den administrativen Hemmnissen entstehenden Schwierigkeiten zu überwinden; daß ferner solche Initiativen im Wirtschafts- und Sozialausschuß der Großregion sowie bei den verschiedenen Verwaltungsbehörden und Instanzen ergriffen werden, insbesondere, was die Aufträge der öffentlichen Hand angeht; 

- daß die Regierungschefs und die Vertreter der Exekutive der Großregion sich ihrerseits um eine Beseitigung der administrativen Hemmnisse bemühen, die in den ihrer Zuständigkeit unterliegenden Bereichen festgestellt wurden; daß letztere darüber hinaus die Instanzen der Europäischen Union auf administrative Hemmnisse hinweisen, die nur auf Gemeinschaftsebene beseitigt werden können; daß eine erste Bilanz über die Umsetzung dieser Beschlüsse beim vierten Gipfel der Großregion vorgelegt wird, der am 19. November in Trier stattfindet; 

- daß es zweckmäßig wäre, die Entwicklung im Bereich der administrativen Hemmnisse in jeder Teilregion genau zu verfolgen und zu diesem Zweck Fachgremien einzusetzen; 

schlägt der WAS der Großregion vor: 

- von den Behörden der einzelnen Teilregionen der Großregion einen Vermittler ernennen zu lassen, dessen Aufgabe darin besteht, die zuständigen Instanzen auf bestehende administrative Hemmnisse hinzuweisen und Lösungsvorschläge zu ihrer Behebung zu machen; 

- ihn als Vermittler in allen Fragen und Angelegenheiten einzusetzen, die nicht auf der Ebene der Teilregionen gelöst werden können. 

